Satzung
der Rheinischen Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung

Präambel

Die Rheinische Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung ist der Fachverband für Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie hat die Aufgabe, die Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung im Besonderen in der Evangelischen Kirche im Rheinland, ihren Gemeinden und Einrichtungen zu fördern.

Sie fühlt sich dabei einem Verständnis von Beratung verpflichtet, wie es in den Gemeindeberatung / Organisationsentwicklungs - Standards zum Ausdruck kommt.

Darüber hinaus gelten die Richtlinien für die Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche im Rheinland in der jeweiligen Fassung.

Die RAGO verpflichtet ihre Mitglieder über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als solche ausdrücklich bezeichnet werden, dauernd Verschwiegenheit zu wahren.
Sie führt den Namen „Rheinische Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung“; abgekürzt „RAGO“.

§ 1 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder werden können die von der Landeskirche anerkannten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater,

(2) und die Gemeindeberater und Gemeindeberaterinnen in Ausbildung.

(3) Unterstützende Mitglieder sind juristische und natürliche Personen, soweit sie nicht zu Mitgliedern nach Absatz 1 und 2 gehören. 

(4) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Der Vorstand beschließt über den Antrag. Die Mitgliedschaft wird schriftlich bestätigt.

(5) Alle Mitglieder tragen die Arbeitsgemeinschaft durch den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeitrag. 

(6) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Abmeldung, durch Tod der natürlichen Person, durch Erlöschen der juristischen Person oder durch Ausschluss durch den Vorstand. Die Mitgliedschaft endet ebenfalls bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages trotz zweifacher Mahnung zum Jahresende.
§ 2 Organe

Organe der Arbeitsgemeinschaft sind:

1. die Mitgliederversammlung (§ 3),

2. der Vorstand (§ 4),

3. die Regionalgruppen (§ 7)

§ 3 Mitgliederversammlung

(1) Zur Mitgliederversammlung gehören alle in § 1 Abs. 1, 2 und 3 Genannten.

(2) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Arbeitsgemeinschaft.

(3) Mindestens einmal im Jahr muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Zu ihr wird vom Vorstand mit einer Frist von 2 Wochen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen.

(4) Eine Mitgliederversammlung muss außerdem durch den Vorstand einberufen werden, wenn mindestens zwanzig Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen.

(5) In der Mitgliederversammlung hat jede juristische Person und jede natürliche Person eine Stimme. Stimmenhäufung oder Stimmenübertragung sind nicht zulässig.

(6) Die Mitglieder des Fachbeirates können an der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teilnehmen, soweit sie nicht zu Mitgliedern nach § 1 Abs. 1 oder 2 gehören.

(7) Die Mitgliederversammlung wird von der / dem Vorsitzenden bei Verhinderung von der / dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands geleitet.

(8) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(9) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen mit Ausnahme von Beschlüssen nach § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 1. 

Bei Wahlen gilt § 6 des Verfahrensgesetzes bei Wahlen der KO sinngemäß.

(10) Die Mitgliederversammlung berät die Angelegenheiten der RAGO, soweit sie nicht in dieser Satzung dem Vorstand zugewiesen sind.

(11) Sie beschließt über:

1. die Wahl, Entlastung und Abberufung der fünf Vorstandsmitglieder. Mindestens drei Personen müssen Mitglieder nach § 1 Abs. 1 sein;

2. die Wahl der / des Vorsitzenden und der / des stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands aus den nach Ziffer 1 Gewählten; diese müssen Mitglieder nach § 1 Abs. 1 sein. 
4. die Wahl einer Kassenführerin / eines Kassenführers aus den nach Ziffer 1 Gewählten;
5. die Wahl von zwei Kassenprüferinnen / Kassenprüfern;

6. die Höhe des Mitgliedsbeitrages auf Vorschlag des Vorstandes;

7. Satzungsänderungen, Änderungen des Zwecks der Arbeitsgemeinschaft und Auflösung der Arbeitsgemeinschaft;

(12) Die Mitgliederversammlung nimmt den Geschäfts- und Kassenbericht des Vorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfung zur Kenntnis.

(13) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen ist.

§ 4 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus fünf Personen gemäß § 3 Abs. 9 Ziff. 1, sowie der Leitung der GO-Dienststelle. Diese hat eine Stimme.
(2) Der Vorstand wird für vier Jahre gewählt. Er bleibt auch nach seiner Amtszeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft. Ihm obliegt die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vermögens der Arbeitsgemeinschaft. Es zeichnen der oder die Vorsitzende gemeinsam mit dem Kassenführer oder der Kassenführerin. Im Verhinderungsfalle einer der beiden zeichnet der oder die stellvertretende Vorsitzende.
(4) Die / der Vorsitzende beruft und leitet die Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlungen. 

(5) Die Vorstandsmitglieder legen die Aufgabenverteilung untereinander fest.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen. 
(7) Ein Mitglied des Vorstandes führt über die Sitzung des Vorstandes ein Protokoll, das von ihm und der Sitzungsleitung zu unterzeichnen ist.

(8) Vorstandsmitglieder scheiden aus durch Rücktritt, Tod, Erreichen des 75. Lebensjahres, vorzeitige Abberufung, Abwahl oder Ausschluss.

(9) Die vorzeitige Abwahl eines Vorstandsmitglieds durch die Mitgliederversammlung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder.
(10) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so wählt die Mitgliederversammlung baldmöglichst eine Nachfolgerin oder einen Nachfolge für den Rest der Amtszeit.

(11) Scheidet die der Vorsitzende oder die / der stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus, so hat der Vorstand diese Position unverzüglich bis zur nächsten Mitgliederversammlung neu zu besetzen.

§ 5 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

(1) Gemäß den landeskirchlichen Richtlinien für Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung hat er
1. Vorschläge zur Besetzung des Fachbeirates zu machen;

2. Vorschläge zur Besetzung der beruflich tätigen Mitarbeiterstellen in der Dienststelle zu machen;

3. das Weiterbildungsprogramm Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung weiterzuentwickeln.

(2) Er bildet und fördert Regionalgruppen.

(3) Er beschließt Vorschlagslisten für die Zulassung zur Ausbildung und für die Zertifizierung und leitet sie an den Fachbeirat weiter.

(4) Er sorgt für die Weiterentwicklung und Einhaltung der Qualitätsstandards.

(5) Er plant die Fortbildung der Beraterinnen und Berater (Aufbaukurse).

(6) Er sorgt für Öffentlichkeitsarbeit.

(7) Er wählt  in der jeweils konstituierenden Sitzung den Ausbildungsausschuss aus bis zu fünf Mitgliedern nach § 1 Abs. 1. Die Leitung der Dienststelle ist ebenfalls Mitglied.

(8) Er schlägt der Mitgliederversammlung die Höhe des Mitgliederbeitrags vor.

(9) Für besondere Aufgaben kann der Vorstand Arbeitsgruppen berufen. 

§ 6 Ausbildungsausschuss

(1) Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitz.

(2) Der Ausschuss führt im Auftrag des Vorstands die Ausbildung zur Gemeindeberaterin zum Gemeindeberater durch und entwickelt das Programm weiter.

(3) Zu seinen Aufgaben gehört, für den Vorstand zur Weiterleitung an den Fachbeirat 

1. 
das Ausbildungsprogramm, 

2. die Vorschlagsliste für die Zulassung zur Ausbildung und 

3. die Vorschlagsliste für die Anerkennung als Gemeindeberaterin bzw. Gemeindeberater vorzulegen.

§ 7 Regionalgruppen

(1) Die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 und 2 einer Region bilden Regionalgruppen.

(2) Die Regionalgruppen organisieren sich selbst.

(3) Sie bestellen eine Leitung, die als Ansprechpartner/in für die GO - Dienststelle dient.

(4) Die Mitglieder der Regionalgruppen reflektieren die eigene Beratungspraxis in kollegialer Beratung.

(5) Die Regionalgruppen wirken bei der Ausbildung mit.

(6) Sie beraten Angelegenheiten der Arbeitsgemeinschaft.

(7) Das Ruhen der Mitgliedschaft in der Regionalgruppe kann der Vorstand auf Antrag der Dienststellenleitung oder der Leitung der Regionalgruppe in begründeten Fällen feststellen. Er teilt dies den Betroffenen mit.

(8) Das Wiederaufleben der Mitgliedschaft in der Regionalgruppe ist beim Vorstand zu beantragen.

§ 8 Fachbeirat und Landeskirche

(1) Das Verhältnis der RAGO zur Landeskirche ist in den Richtlinien für die Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung der EKiR in der jeweils gültigen Fassung festgelegt.

(2) Die RAGO arbeitet im Fachbeirat mit.
(3) Sie arbeitet eng mit der GO-Dienststelle zusammen.

§ 9 Satzungsänderung

(1) Anträge auf Änderung der Satzung sind schriftlich an den Vorstand einzureichen.

(2) Satzungsänderungsanträge müssen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung allen Mitgliedern bekannt gegeben werden.

(3) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
§ 10 Auflösung

(1) Die Auflösung der Arbeitsgemeinschaft bedarf eines Beschlusses der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen Mitglieder. Zu dieser Mitgliederversammlung muss fristgerecht unter Angabe dieses Tagesordnungspunktes eingeladen werden.
(2) Bei Auflösung der Arbeitsgemeinschaft fällt das Vermögen der Arbeitsgemeinschaft an die Evangelische Kirche im Rheinland, die es für Zwecke der Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung zu verwenden hat.

§ 11 Wirksamkeit der Satzung

Sind einzelne Bestimmungen dieser Satzung rechtsunwirksam oder rechtswidrig, so bleibt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberührt.

§ 12 Inkrafttreten

Die Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 6. Mai 2007 in Nümbrecht / Bierenbachtal beschlossen.
Sie ersetzt die am 14.5.01 in Bonn beschlossene Satzung mit den Änderungen vom 9. Mai 2005, welche die Satzung vom 22.4.91 mit ihrer Änderung vom 8.5.95 ersetzte.
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